
Die Wahlleiterin/DerWahlleiterr) der Gemeinde

Iutreffendes ankreuzen I oder in Drilök$chrift assfüllen

Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

K ues Gemeinderats ffi der ersten #:#:#lJ:rin oder des ersten Bürgermeisters.

in der Gemeinde li,i, ,(] j,.r e-. r,r, _ , Landkreis Lt'-t"t citt'r u, l- , am i'i' (- -§ ] '- {, t!

1. DurchzulührencleWahl:
Arnsonntag.aem,i§-',,i. 1,;J t. .,finderctieWahl
E von --,{-9 Gemeinderatsn}itgliüdern

der oder des n ehrenamtlichen ffi-berufsmäßigen ersten Bürsermeisterin oder ersten Bürgermeisters

statt.

2. Wahlvorschlagsträger

Wahlvorschläge dürfen nur von Pärteien und von Wählergruppen (Wahlvorschlagsträgern) eingereicht werden. Der Begriif
der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Partäiengesetz). Wählergruppen sind aile
sonstiEen Vereinigungen oder Gruppen natürlicher Personen, deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen zu beteilig*n.
Parteien und Wähl*rgruppen, die verboten sind, können keine Wahivorschläge einreichen.

3. Aufforderung zur Einreichurrg von Wahlvorschlägen
3.1 werden zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschlägs können ab Erlass

spätestens am

Donnerstag, dem ( 59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr,

der Wahlleiterinidenr
lni4is-19Fbärdel

zugesändt der allgemeinsn Dreil{iistunden

,m R*tl,r**lr §r.i'lr.,t-ria+) i 5-.4"*9rk--u-tsha}m , rimnrer Nr

Jedet Walrlvorschlägsträger darl nr.rr einen Wahlvorschlag einreichen.
3.2 Werden mehrere gültige Wahlvorschläse eingereicht, findet die Wahl

a) des Gemeinderat* nach den Grundsätzen der Verhällrriswahl,

b) der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit Eindung an
die sich bewerbenden Personen

§tatt.

3.3 Wird kein oder nur ein g0ltiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die Wahl

a) des Gemeinderats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl,

b) der ersten Büfge,.meisterirr oder des erslen Bürgermeisters nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Birrdung an
sich bewerbende Personen

statt.

4. WählbarkeitzumGemeinderatsmitglied
4.1 Für das Amt eines Gemeinderatsmitslieds ist jede Person wählbar. die am Wahltag

a) Deutsche im §inn des Art. 11ö Abs- 'i cles Grundgesetzes ocler §taatsangehörige der übfigen Mitgliedstaaten der Eurr:-
päischen Union isl;

b) das 18. Lebens.iahr vollendet hat;

c) §eit mindestens cirei Monaten in der Genreinde eine Wohnr"ing hat, die nicht ihre llauptwohnung sein muss. oder ohne
eine Wohnung zu lraben sich in der Gemeinde sewöhnlich auihä|l. Wer die Wählbarkelt infolge Wegzugs verloren hät,

.iedoch inn€rhälb eines Jahres seit dem Wegzug in die Gemeinde zr"rrückkehrt, ist nril denr Zuzug wreder wählbar.
4.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person. die nach ,qrt. 21 Abs. 2 GLKrli/G nicht wählbar ist.

1 ) NiuhtrLrtrefferrris§ streichen eder lösotiürl

üiler die \r/ählbärke,i !nal Llber Cas Nrsirtvorliegen voi Ausschlussgrunden fili die Wählilarkeit enthaltef, (Nrn. 8.8. 8.9)

cef Wal:lvx,sdhldqe

ülrergeben wärden

Findet eine der llsoännten V{ahl"n allein statt, sind die Ausir.ihrungen zur andeien tlahi :u streichen.



5.
tt

J.t

Wählbarkeit zur ersten Bürgormeisterin oder zum srsten Bürgermeister
Filr das Amt der ersten Bürgermeisierin oder des ersten Birgermeisters ist jede Person wählbar, die am Wahltag
a) Deutsche im §inn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes isti

b) das 18. Lebensjahr vollendel hat;

ci wenn sie sich für riie Wahl zur ehrenamtli*hen ersten Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen ersten Bürgermeisier
bewirbt. seit mindestens drei Monaten in der. Gemeinde eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder
ohne eine Wohnung zu haben sich in der Gemeinde gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren
'hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Gemeinde zurtickkehrt. ist mit dem-Zuzus wieder wählbar.
Für die Wahl zur berufsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder zum berufsmäßigen ersiea Bürgermeister kann auch eine
Person gewählt werden. die weder eine Wohnung noch ihren gewöhnltchen Aafenthalt in der-Gemeinde hat.

Von der Wählba*eit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Ar1. 39 Abs. 2 GLKTWG nicht wählbar ist.

Aufste llu ngsversa m m lu n gen

Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer Wählergruppe in einer Versamrnh-rng aufgesteilt, die
zu diesem Zweck für den gesämten Wahlkreis einzuherufen ist.

Diese Aufstellungsversammlung ist

a) eine Versammiung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe,
b) eine besondere Versammlung von Delegieden, die von Mitgliedern einer pafiet oder Wählergruppe für die bevorste-

hende Aufstellung sich bewerbender Personen gewählt wrirclen, oder
c) eine allgemeine Delegiertenversanrmlung, die nach der §atzung einer Partei ccier einer Wlihlerqruppe allqenrern für

bevorstehende Wahlen bestellt wurde.
Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversanrmlung darf nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat. in
dem der Wahltag liegt. von den Mitgliedern einer Partei oder ejner Wählergruppe gewählt worden sein, cie im Zeitpr-l'rkt cler
Wahl der Delegiel1en irn Wahlkreis wählbereohtigt waren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufutellungsversammlung rnüssen !m Zeitpunkt ihres Zusarnm*ntritts irt Wahl-
kreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung dari nicht küher als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, in dem
der Wahltag liegt.

Die sich bewerbenden Pet-sonen werden in geheimer Abstinrmung gewählt. Jecle an der Aufstellungsversammlung te ilnah-
rneberechtigte urrd anwesdnde Person ist hierbei vorschlagsnereCntigt. Den sich lür die Autstellung üewerbelrden Personen
ist Gelegenheit zu gelren, sich und ihr Progrämm der Versammlung in angemessener Zelt vorzustellen.
Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheiderrs einer sich bewerbenden Person in den Wahlvorschlag nachrücken, sind in
gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen.
Mehrere Wahlvorschlagsträger können genteinsame Wahlvorschläge einreichen. Genreinsame Wahlvorschläge sinci in ei-
ner gemeinsamen Ver§ammlung aufzlistellen (bei der Bürgerme;§terwahl siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren
die Wahlvorschlagsträger.

Bei Gemeinderätswahlen kann dre Versammlung beschließen. dass sich bewerbencle Pergonen zweimal oder dreinrai auf
dem §timmzettel aufgeführt werden sollen.

Besonderheilen bei der Bürgermeisierwahl:

§oll eine Person von mehreren Wahlvarschlagsträgern als sich gerneinsam bewerbende Person aufgestellt werden sind
fclgende Vefähr€nsarlen möglich:

Die sich bewerbende Perssn \iyird in einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung de/ Parteien und der Wählergruppen
aufgestellt, die einen gerneinsanten lt/ahlvorschlag einreichen.
Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewerbende Person in setrennten Versammlungen auf und reichen
getrsnnte Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren Versammlungen aufgestelite Pärsün muss gegenüber der Wahileite,
rin/denr Wahlleiierl) schriftlich erklären, ob sie ais sich gemeinsarn bewerbende Person auftreten will oder, falls diese lvlög-
iichheit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschlägen bewerben will.

Niederschriften über die Versammlung
Uber die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, Aus der N.ieclerschrift mi.rss ersichtlich sein:

a) Die ordnungsgemaße Ladung zurALrfstellungsversammlLrng. .

b) Ort und Zeit der Aufstellungsversammlurrg,

c) die Zähl der teilnehmenden Personen,

d) bei einer allgeneinen Delegiertenversammlung die Erklärltrg, dass die Mehrheit der Delegieilen nicht früher äls zwei
Jahre vor cleat Monat. iil den der Wahltäg liegt, von den Mitgliedern einer Parlei oder einer Wählergruppe gewählt
worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegrerten im Wahlkreis wahlbereclrtigt waren,

e) der Verlauf der AufstellungsversammiuRg.

f) das Wahlverfahren, nach dern die sich bewerbenden Personen gewählt wurden,
g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge und ihre efu/aige mehrfache Aufführung,
h) auf welche Weise ausgeschieciene sich bewerbende Personen ersetzt werden, §sfern die Aufslellungsversanrmlung

Ersatzleute aufsestellt hat.

o.

6.1

e.l

o.4

6.5

o.D. t

b.a^z

7.1

il Nichtzuitettenciesstrei(herc,dert6schefl



7.2 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden Person und zwei Wahlberechtigten. die an der Ver-
sammlung teilgenommen häben, zu unterschreiben^ Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift untsrzeichnen.
Auch sich bewerbende Personen dürfen die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung teilgenommen ha-
ben.

/J

7.4

8.

B.'r

8.2

8.7

8.8

o.J

8.4

8.5

8.6

Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, in die sich diejenigen Wahlberechi{gten mii Namen, Anschrift
und Uflter$chrift eingeträgen haben, die an der Versammlung teilgenommen haben-

Die Niederschrilt mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag beizulegen.

lnhalt der Wahlvorschläge
Bei Gemeinderatswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so viele sich bewerbeirde Perscnen enthälten. wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sitld.

iArrr,r l

ln unserer Gemeinde darf daher ein Wahlvorschlag höchstens sich bewerbende Personen enthalten. Wenn
sich bewerbende Pergonen inr Wahlvorschlag nrehrfach aufgeführt werden, yerringert sich die Zahl der sich bewerbenden
Personen entsprechend.

Sich bewerbende Personen dlirfen bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in ejnem Wahl-
kreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer Walrl nur in einern Wahlvorsshlag benannt werden. Bei Bürgermeisterwahlen
dad.jeder Wahlvorschlag nur eirre sich bewerbende Person enthalten-

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen^ Gemeinsame Wahlvor-
§chläge müssen clie Namen sämtilcher daran beteiligter Pärteien oder Wählergruppen trägen, Kurzbezerchnunger-r. bei de-
nen der Name der Parlei oder der Wählergruppe nur durch eine Buchstabenfolge oder irr anderer Weise ausgedr(lckt wird.
reichen als Kennwort au§. Dem Kennwort ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung
der Wahlvorschläge erforderlich ist^

Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht. gilt der Nanre des WahlvorsehlagstrAgers als Kennwort, bei einem
gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher daran b*teiligter Parteien oder Wähiergruppen in der irn Wahl-
vorschlag genannten Reiheniolge als Kennwort. Enthalten gemeinsame. aber gelrennt eingereichle Wahlvorschläge uur
Bürgermeistenvahl kein *der kein gemeinsarnes Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in alphabeiischer
Reihenfolge als gemeinsames Kennworl"

Organisierle Wählergruppen haben einen Nachweis über die Organisation vorzulegen, wenn sie äl§ $rganisiert behandelt
werden sollen.

Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre Stellvertreiuns bezeichnen, die in der Gemeind€ wahlhrerechtigt
§ein müssen. Fehlt diese Bezeichnurlg, gilt die erste unterzeichnende Person als beaufträgte Person, die zweite als ihre
Stelivertretung. Die beauftragte Person ist berechtigt, verbindliche Erklärungeh zum Wahlvorschlag abzugeberr und entge-
genzunehmen. lm Zweifelsfall gilt die Erklärung der beauftraglen Person.

Jeder Wahlvorschläg muss die AngaEre sän-rtlicher sich bewerbender Fersonen in erkennbärer Reihenfolge entsprechend
der Aufstellung in der Niederschrift übsr die Aufstellungsversammlung nach Familienname, Vorname. Tag der Geburl, Ge-
schlecht. Beruf oder §tand und Anschrift üitthalton.

Angegeben lverdelr kör1nen

a) Geburlsnamen, falls sich die Namenslührung innerhalb von 2 Jahren vor dem Wahltag geändert hat,

b) komnrunale Ehrenämter uncl im Grundgesetz und in cler VerJassung vorgesehene Amter, falls diese in den Stinrmzettel
aufgenonrmen werden sollen. Es sind dies inslresonderer Ehrenamtliche erste, zweite oder dritle Bürgerrreisterin, eh-
renamtlicher ersler, zweiter oder dritter Bürgsrmeister, Gerneinderatsrnitglied. stellvertretende Landrätin, stellvertreten-
der [-andrat, Kreisrätin, Kreisrat. Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstagsprä$idefit. stellvbrtretende Bezir,{§tagspräsidentin.
stellvertretender Bezirkstagspräsiderit, Bezirksrätin. Bezrksrat, Mitglied des fr-rrcpäischen Farlament§. des Br,rndestags.
des Landtags.

Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem Slimmzetlei vor den zwei{ach aufzuführenden und
diese vor den übrigen sich bewerbenden Personen.

Die sich bewerbencie Person musg erklären, dass sie der Aufnahme rhres Namens rn den Wahlvorschlag zr.rstimmt und das§
sie hei Wahlen für ein gleichartiEes Amt, die am selhen Tag statt{'inden" nur in einem Wahlkreis aufgestelit wird. Wircj eine
mehrfache Aufstellung festgestelit, hat die sich bewerbende Person der Wahlleiterinidem Wahlleilerl) nach Aufforderung
mitzttteilen, welche Bewerbung gelten §o,1. Unterlässt sie diese Mitteilung oder widersprecheri slch die Mitteiiungen. sind riie
Bewerbungen für ungLrltis zu erklären.

Die sich bewerbende Person muss außerdem erklAren, dass sie nicht von derWahlUärke;t ausgesshiossen isl.

Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer benifsmäßigen ersten Bürgermeisterin oder eines berufsnräßigen erstsn Bürgermeisters
muss ferner. wenn die sich bewetbende person im Wahlkreis weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aiifenthalt
hat, eine Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich bewerbende Perscn ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung
sein muss. oder ohne eine Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre Wählbarkeit enthaiten.

Das Gleiche gilt für Ersätzleut€.

Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderäts oder der ersten ßürgermeisterin ocler des ersten 8ürgernlersters muss,
wenn sich die Person nicht in der Gemeinde bewerben will, in der sie ihre älleinige Wohnung cder ihre Hauptwohnung hat,
eine Bescheinigung dieser Gemeinde, bei Personen ohne Wohnung der letzten Wohnsitzgeme;nde. enthälten. cläss sie
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde darf diese Bescheinigung nur einnral ausstellen.

Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

8.S

-l) Nichtzutrefiendes strechen Dder löschet



S. UnterzeichnungderWahlvorschtäge

JederWahlvorschlagmussvonzehnwahlberechtigtenunterschriebensein, or*r* 11.04. ?.lA'16 (48.Tagvor
d*m Wahlteg) wählberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen oder Ersatzleu{e eines Wahlvor-
$chlägs ist unzulässig. Die Unterschrifien auf dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig geleislet werden. Die Unter:eich-
nenden müssen Familiennar.e, Vorname und Anschrift angeben und in der Gemeinde wahlberechtigt sein. Jeder Wahlbe-
rechtigte darf nur einen Wahlvorschläg unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, der Verlust des Wahl-
rechte oder der Tod eines Unterzeichnenden des Wahlvorschlags beührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht.

10.

10.1

10.4

10.5

Unterstütuungslisten ftir Wahlvorschlägs

Wahlvorschläge von nauan Wahlvorschlagsträgern .nüssen nichi nur von zehn Wahlberechtigten unterschrleben werden,

sondern uusätzlich von mindestens Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der Gemeinde
oder bei der unterstülzt werden. Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und Wäh-
lergruppen, die im §enreinderat seit dessen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvcrschlags ununterbrochen bis
zum §0. Tag vor dem Wahltag verlreten waren; sie benötigen alierdings dänn keine rusätzlichen Unterstützuns§,;nterschrif-
ten, wenn sie bei der letzten Landtagswahl sder bei der letzten Europawahl mindestens fünf v.H. der inr Land insgesamt
abgegebenen gültigen §limmen oder bei der letzten Bundestagswahl mindesterrs flrnf v.H. der im Land abgegebenen gülti-
gen Zwe;tst;rnmen erhalten haben. Maßgeblich sind die vom Landeswahlleiter früher äls drei Monate vor dem Wahltag
bekannt gemachten Erg0hnisse.

Ein genreinsanrer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, w€nn dessen Wahlvorschlägs-
träger in ihrer Gesamtheit im Gerneinderat seit desserl letzter Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags
bis zunr 90. Tag vor dem Wahllag vedreten waren oder wenn mindestens einer der beteiligien Wahlvorschlagslräger keine
zusätzlichen unterstützungsunterschriften benötigl.

10.2 ln di€ Unterstützungsliste dür^fen sich nicht eintragen:

a) die in einenr Wahlvorschlag aufgeführten sich hewerhenden Personen und Er$atzleute,

10.3

b) Wahiberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben,

c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben.

Während der Eintragungsieiten ist in dem Gebäude, in dem sich der Eintrasungsräum befindet, sowie unmittelbar vor dem
Zugang zu dem Gebäude.jede Behinderung oder erhebliche Belästigung dersich Eintragenden verboten.
Die Zurücknahme gLiltiger Unterschriften ist wirkung*los.

Die Einzelhe,ten über die EintraEungsfristen, die Eintragungsräume, die Öffnungszeiten und die Ausstellung von Eintra-
gungsscheinen an kranke Personen oder Menschen mit körperlicher Behinderung werden von der Gemeinde gesonderl
bekannt gemäcirt.

11 Zurücknahme von Wahlvorschlägen 
,.r r .. , -l

DieZuriicknahnrerJerWahivorschlägeirrr Ganzenistnurbis ru* 'ly t" {" drlL (Sg Tagvorclenrwahltag).
1B Uhr, zu!ässig. Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen beschließen-die Wahlvorschlagsträger in gleicher
Weise wie über die Aufstellung der Wahlvorschläge. Die beauftragte Person kann durch die Ar-ifstellungsversammlung ver-
pflichtet werden, unter bestimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen,
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